
TOP 3.1.2. – Weidenweg – Antrag der Fraktion Linke/GAL – VO/2024/13481-01

Öffentlicher Teil

Lübeck, 14. November 2024 Werkausschuss Entsorgungsbetriebe Lübeck
1

I Der Weidenweg soll in den 

Winterdienst aufgenommen 

werden.

I Er wird von Fahrradfahrern 

als Abkürzung genutzt.

I Er ist auch Schulweg
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TOP 3.1.2. – Weidenweg – Antrag der Fraktion Linke/GAL – VO/2024/13481-01

Öffentlicher Teil

Lübeck, 14. November 2024 Werkausschuss Entsorgungsbetriebe Lübeck
2

I Der Weidenweg verläuft 

überwiegend auf 

Privatgelände und ist dem 

öffentlichen Verkehr nicht 

gewidmet.

I Ein öffentlicher 

Winterdienst ist auf 

privaten Flächen nicht 

möglich
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TOP 3.3.2. – Laubreinigung auf öffentlichen Radwegen

Öffentlicher Teil

Lübeck, 14. November 2024 Werkausschuss Entsorgungsbetriebe Lübeck
1

I Laub wird gemäß der Satzung entfernt

I Wir nehmen unseren Auftrag sehr ernst und 

erfüllen die Aufgabe 

I Lange Vegetationszeit in diesem Jahr

I Daraus folgt eine kurze Fallzeit des Laubes

I Dadurch sind große Mengen in sehr kurzen 

Abständen zu entsorgen.

I Es werden Sonderschichten gefahren
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TOP 3.3.3. – Stand Tarifvertrag Winterdienst

Öffentlicher Teil

Lübeck, 14. November 2024 Werkausschuss Entsorgungsbetriebe Lübeck
1

I Für den gekündigten TV Winterdienst wird es keinen Nachfolger geben

I Es gelten damit die allgemeinen Regelungen des TVöD zur Vergütung von Rufbereitschaften

I Würde die bislang gängige Praxis der Anordnung von Rufbereitschaft fortgeführt, würde dies Mehrkosten von 

ca, 1,2 Mio € bedeuten
I Ziel ist ein Modell zu entwickeln, mit möglichst umfangreichen Rufbereitschaftszeiten, bei vertretbaren 

Mehrkosten

I Vorschlag der EBL : Montag bis Freitag stundenweise Anordnung vor und nach dem regulären Dienst, 

Wochenenden nur witterungsbedingt. Mehrkosten ca. 200.000 € für eine Winterdienstperiode.
I Bislang lehnen die Personalräte dies ab und fordern auch eine durchgängige Rufbereitschaft für die 

Wochenenden, Mehrkosten weitere 320.000 €
I Die Verhandlungen werden fortgeführt.

I Der Zeitraum bis zum 08.12.2024 ist geregelt im Sinne des Vorschlages EBL

I Durch die veränderten Rahmenbedingungen kann es zu Leistungseinschränkungen kommen  
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TOP 3.3.4. – SOEX Altkleidercontainer 

Öffentlicher Teil

Lübeck, 14. November 2024 Werkausschuss Entsorgungsbetriebe Lübeck
1

I Es handelt sich um eine rechtlich 

zugelassene gewerbliche Sammlung

I Die Gesellschaft sammelt in Lübeck seit 

vielen Jahren erhebliche Mengen an 

Alttextilien (ca. 1.000 Mg.) 

I Vor kurzem hat die Fa. einen 

Insolvenzantrag gestellt, ob der 

Geschäftsbetrieb dauerhaft aufrecht 

erhalten werden kann, ist fraglich

I Kurzfristig können die Bürger:innen auch 

die Wertstoffhöfe nutzen.

I Mit einer Vorlaufzeit von 3 bis 4 

Monaten könnten weitere 

Sammelcontainer von den EBL aufgestellt 

und geleert werden
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Lübeck, 14. November 2024 1Werkausschuss Entsorgungsbetriebe Lübeck

Öffentlicher Teil

TOP 3.3.5. – Diverses

Reinigung Parkplatz Lohmühle – Nachfrage Herr Thannhäuser

I Anlage der KWL

I Reinigung und Winterdienst wird als Dienstleistung 
von den EBL durchgeführt (Personal und Maschinen)

I Einsatz von unterschiedlicher Reinigungstechnik
I 1-2 mal wöchentlich
I Seitenkipper
I Große Kehrmaschine
I Unimog
I Kleintrecker

I Winterdienst nach Bedarf
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Lübeck, 14. November 2024 2Werkausschuss Entsorgungsbetriebe Lübeck

Öffentlicher Teil

TOP 3.3.5. – Diverses

Abrechnung Gewichte bei Anlieferung von Dachpappe – Nachfrage Frau Helzel

I Kleinmengen bis 20 kg WSH Niemark 10 Euro pauschal
I Über 20 bis 200 kg EZL GmbH 90 Euro pauschal
I Ab 200 kg EZL GmbH 435 Euro pro Tonne (Abrechnung über Waage)

I Das Mindestgewicht der Straßenwaage im Abfallwirtschaftszentrum beträgt 200 kg, darunter darf das ermittelte 
Gewicht nicht zu Abrechnungszwecken verwendet werden (Eichgesetz)
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Lübeck, 14. November 2024 3Werkausschuss Entsorgungsbetriebe Lübeck

Öffentlicher Teil

TOP 3.3.5. – Diverses

Öffnungszeiten zu den Weihnachtstagen

Öffnungszeiten Kundenservice der EBL
I 24.12.2024 – 29.12.2024 geschlossen
I 30.12.2024 – geöffnet von 8 bis 16 Uhr
I 31.12.2024 - geschlossen   

Wertstoffhöfe Mitte und Herrenwyk
I 24.12.2024 – 26.12.2024 geschlossen
I 27.12.2024 – geöffnet von 8 bis 17 Uhr
I 28.12.2024 – geöffnet von 8 bis 12 Uhr
I 30.12.2024 – geöffnet von 8 bis 17 Uhr
I 31.12.2024 - geschlossen

AWZ, WSH Niemark, BMW und EZL GmbH
I 24.12.2024 – geöffnet von 7 bis 13 Uhr
I 27.12.2024 – geöffnet von 7 bis 17 Uhr
I 28.12.2024 – geöffnet von 8 bis 13 Uhr
I 30.12.2024 – geöffnet von 7 bis 17 Uhr
I 31.12.2024 – geöffnet von 7 bis 13 Uhr

8 von 10 in Zusammenstellung



Lübeck, 14. November 2024 1Werkausschuss Entsorgungsbetriebe Lübeck

Öffentlicher Teil

TOP 7.1. – Astrid Helzel – BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN - VO/2024/13535

Änderung der Straßenreinigungssatzung – Winterdienst in verkehrsberuhigten Bereichen

I Der Umfang der Winterdienstplichten ergibt sich aus § 45 Straßen- und Wegegesetz SH
I Auf Fahrbahnen nur wenn die Straße verkehrswichtig und gefährlich ist
I Auf öffentlichen Gehwegen immer dann wenn der Fußgängerverkehr anders nicht 

abgesichert werden kann (eigentlich immer)
I Verkehrsberuhigte Straßen (Verkehrszeichen 325 zeichnen sich dadurch aus, dass die 

Fahrbahn nicht in jedem Fall baulich vom Gehweg getrennt ist und die gesamte Fläche, 
sowohl dem Fußgänger- als auch dem Fahrzeug verkehr dient. Das Spielen auf der gesamten 
Fläche ist ausdrücklich erlaubt.

I Fraglich ist, ob es eine gesetzliche Winterdienstverpflichtung auch für die „Fahrbahn“ überhaupt gibt, die dann auf die 
Anlieger übertragen werden kann.

I In reinen Anliegerstraßen wäre dies für die Fahrbahn zu verneinen und für die Gehwege zu bejahen.
I In verkehrsberuhigten Zonen muss aus Sicht der EBL von einer Winterdienstverpflichtung auch für die „Fahrbahn“ 

ausgegangen werden, um insbesondere spielende Kinder für gefährlichen Situationen zu schützen, die auch bei 
Schrittgeschwindigkeit im Winter auftreten können.

I Eine Übertragung der Winterdienstpflicht auf die Anlieger ist zumutbar .
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